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TRANSPORT + LOGISTIK

Ohne Unterstützung durch mo-
derne EDV-Systeme ist in fast kei-

nem Wirtschaftszweig mehr auszu-
kommen. Dies gilt ganz besonders für
das Transportgewerbe. Datenvernet-
zung und elektronischer Datenaus-
tausch sind die aktuellen Schlag-
worte. Ein Großteil der Beförderungen
im Straßen- und Schienenverkehr
wird bereits „papierlos“ abgewickelt.
Anders beim Gefahrgut-Transport.

Hier benötigen wir auch heute
noch eine Menge gedruckter Infor-
mationen, die der Fahrzeugführer
mitzuführen hat, damit im Falle eines
Unfalls die Hilfsmannschaften wich-
tige Informationen über die Menge
und die Art der beförderten Gefahr-
güter erhalten, oder die Kontrollbe-
hörden in der Lage sind, eine voll-
ständige Überprüfung des Gefahrgu-
tes und der Beförderungseinheit
vorzunehmen. 

Aber auch hier zeichnet sich jetzt
eine Wende ab. Das Stichwort lautet

„Telematik“. Eine Arbeitsgruppe der
Gemeinsamen Tagung beschäftigt
sich seit längerer Zeit mit diesem
Thema und einzelne Schwerpunkte
beginnen sich abzuzeichnen. Zurzeit
wird zwar immer wieder darauf hin-
gewiesen, dass es sich um eine frei-
willige Anwendung handeln soll, als
Möglichkeit auf die Mitgabe der Be-
förderungspapiere in gedruckter
Form zu verzichten, allerdings kann
ich mir nicht vorstellen, dass dies
mittelfristig so bleiben wird. 

Betrachtet man einmal die von
den Initiatoren verkündeten Vorteile
der Telematik-Anwendungen im Ge-
fahrgutbereich, so wird schnell deut-
lich, dass dieser vermeintliche Ge-
winn für die Behörden nur dann ein-
treten kann, wenn künftig alle
Gefahrgutbeförderungen auf Straße
und Schiene über dieses System ab-
gewickelt werden, es also verpflich-
tend eingeführt wird. 

Ich bezweifle einen Großteil des
vermeintlichen Nutzens für die Be-
hörden. Um zum Beispiel „genauere“
Statistiken über die Art und Menge
der beförderten Gefahrgüter, die be-
nutzten Routen für derartige Trans-
porte etc. zu erhalten, müssten die
Transporteinheiten ständig mit dem
System in Verbindung stehen. Bildet
man nun jeden einzelnen Gefahrgut-
transporter auf den Straßenkarten
der jeweiligen Regionen ab, so dürfte

zumindest im Bereich der Wirt-
schaftszentren und Städte eine derar-
tige Anzahl von Transporten angezeigt
werden, dass die Übersicht verliert. 

Ein weiterer Nebeneffekt einer
solchen ständigen Überwachung
wird aus Australien gemeldet: dort
versendet das System bei Abwei-
chungen vom Regelwerk (z.B. Lenk-
zeitüberschreitung), automatisch
eine Mängelfeststellung an die zu-
ständige Behörde. Die Behörden
könnten also schon vor Abfahrt eines
Lkw einen Bußgeldbescheid ausfer-
tigen, ohne das Fahrzeug überhaupt
gesehen zu haben. 

Für mich macht ein Telematiksys-
tem eigentlich nur im Notfall Sinn,
wenn es z.B. zu einem Unfall des Be-
förderungsmittels gekommen ist.
Hier könnte dann u.U. auch eine au-
tomatische Notfallmeldung an eine
Rettungsleitstelle mit den Sen-
dungsdaten übermittelt werden, so
dass die Rettungskräfte nicht mehr
darauf angewiesen sind, in einem
zertrümmerten Fahrerhaus nach
Gefahrgutinformationen zu suchen. 

Geklärt werden muss allerdings
der Punkt, wie diese Informationen
ins Netz gelangen sollen. Wer gibt
z.B. bei einer Abholtour die Daten der
unterwegs geladenen Gefahrgüter in
das zentrale System ein? Dies auch
noch dem Fahrzeugführer aufs Auge
zu drücken, halte ich schlichtweg für
unmöglich. Hier wird noch einiges an
Überlegungen nötig sein, aber der
Zug rollt bereits und dürfte wohl
nicht mehr zu stoppen sein.
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